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Seit den Ereignissen im japanischen Kernkraftwerk Fukushima wird vermehrt darüber 

diskutiert, wie der Wandel des Energiemarktes schnell und versorgungssicher herbei-

geführt werden kann. Es besteht Konsens, dass der zukunftsfähige Markt der erneuer-

baren Energien stärker in den Fokus zu rücken und zu fördern ist. In diesem Prozess 

kommt den kommunalen Gebietskörperschaften eine wichtige Rolle zu.  

Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht hat in ihrer Regierungserklärung darauf hinge-

wiesen, dass die Thüringer Kommunen einen erheblichen Beitrag zur Energiewende 

leisten und sich der gewachsenen Verantwortung in diesem Bereich stellen müssen. 

Sie sollen nicht nur den Anforderungen steigenden Energiebedarfs im Spannungsver-

hältnis entsprechender Versorgungssicherheit gerecht werden, sondern müssen auch 

unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Bedarfslage und ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit bisherige energetische Erzeugungsarten und Netzstrukturen neu auf-

stellen.  

An  
Landratsämter als Rechtsaufsichtsbehörden  
– Kommunalaufsicht –  
 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
als Rechtsaufsichtsbehörde 
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In diesem Zusammenhang weise ich auf Folgendes hin: 

1. Den Gemeinden kommt gemäß § 2 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 

(ThürKO) eine Allzuständigkeit für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft zu, die in der Gemeinde wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug ha-

ben. § 2 Abs. 2 ThürKO nennt beispielhaft Aufgaben, die einen besonders engen 

Bezug zur örtlichen Gemeinschaft aufweisen; so die Versorgung mit Energie. Inso-

weit kommt den Gemeinden nicht nur das Recht zu, von Dritten erzeugte Energie 

innerhalb des Gemeindegebietes zu verteilen. Vielmehr haben die Gemeinden im 

Rahmen des § 2 auch das Recht der Energieerzeugung. Dabei ist es den Gemein-

den überlassen, ob sie die Energieversorgung selbst vornehmen oder durch einen 

Dritten vornehmen lassen. Ungeachtet der Tatsache, dass die kommunale Energie-

versorgung heute weitgehend aufgrund von Konzessionsverträgen durch private 

Versorgungsunternehmen sichergestellt wird, besteht für die Gemeinden die Mög-

lichkeit, sich im Bereich der Erzeugung regenerativer Energie selbst zu engagieren.  

2. Das kommunale Unternehmensrecht (§§ 71 ff. ThürKO) stellt den Kommunen 

geeignete Organisationsformen zur Verfügung, um diese Aufgaben wirtschaftlich 

wahrnehmen zu können. Bei einem Tätigwerden der Gemeinden im Bereich der 

Energieversorgung wird der von § 71 Abs. 1 ThürKO geforderte öffentliche Zweck 

regelmäßig zu bejahen sein. Insoweit ist die in § 71 Abs. 1 Nr. 1 ThürKO normierte 

Bindung an den öffentlichen Zweck weniger als Grenze oder Schranke, sondern 

vielmehr als Aufforderung und Möglichkeit der Kommunen, sich in diesem Bereich 

mit ihren Unternehmen zu betätigen, zu verstehen.  

3. Thüringen besitzt bereits seit Jahren ein sehr kommunalfreundliches Unterneh-

mensrecht mit weitreichenden Handlungsspielräumen für die Gebietskörperschaf-

ten. Mit der Öffnung des Strom- und Gasmarktes durch die Energierechtsreform 

1998 wurden die Kommunen und kommunalen Stadtwerke insbesondere in die-

sem Bereich einem erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Auf die geänderten 

Wettbewerbsbedingungen wurde bereits durch das Gesetz zur Änderung der Thü-

ringer Kommunalordnung vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177) reagiert. Es wurden 

insbesondere durch Einfügung des § 71 Abs. 4 ThürKO Rahmenbedingungen ge-

schaffen, die den Kommunen ermöglichen, unter Berücksichtigung verfassungs-
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rechtlicher Vorgaben ihre Betätigung über das Gemeindegebiet hinaus zu erstre-

cken. 

Zwar enthält § 71 Abs. 4 ThürKO für Fälle, in denen sich Gemeinden mit ihren Un-

ternehmen über ihre Gemeindegrenzen hinaus engagieren möchten, grundsätzlich 

einen Genehmigungsvorbehalt. Der Gesetzgeber hatte sich für einen solchen ent-

schieden, da bei grenzüberschreitendem Tätigwerden auch berechtigte Interessen 

der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften berührt sein können. Eine Ko-

ordination und Abwägung der mitunter kollidierenden Belange durch die zuständi-

ge Rechtsaufsichtsbehörde war und ist somit angezeigt.  

Jedoch wurde durch den Gesetzgeber eine Ausnahme vom Genehmigungserfor-

dernis und somit eine Erleichterung der überörtlichen Betätigung der Gemeinden 

in den Gesetzestext aufgenommen. Nach § 71 Abs. 4 Satz 3 ThürKO sind kommu-

nale Unternehmen, denen die Versodie Versodie Versodie Versorrrrgung mit Strogung mit Strogung mit Strogung mit Strom oder Gas obliegtm oder Gas obliegtm oder Gas obliegtm oder Gas obliegt, von der 

Genehmigungspflicht ausgenommen. Hier bedarf es statt der Genehmigung nur 

der Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde. Die für kommunale Unternehmen des 

Gas- und Strombereiches insoweit bestehende Ausnahmeregelung entspricht der 

von der Landesregierung vertretenen Zielrichtung zur Erneuerung des Energiesek-

tors. Da diese Unternehmen der Daseinsvorsorge dienen, gilt für sie hinsichtlich 

der grenzüberschreitenden Tätigkeit zudem nicht das Subsidiaritätsprinzip des § 71 

Abs. 1 Nr. 4 ThürKO. Die Gemeinde ist somit in ihrem Tätigwerden gerade nicht 

auf Fälle beschränkt, in denen der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch 

einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

4. Unbeschadet des weit gefassten Handlungsspielraums für eine Betätigung kom-

munaler Unternehmen hängt der Erfolg entsprechender Projekte auch von der 

Leistungsfähigkeit der Kommune ab. Hierzu zählt vor allem die dauernde wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde, die sich aus den gesetzlichen Rege-

lungen zur kommunalen Kreditgenehmigung, den kommunalen Haushalts-

grundsätzen sowie entsprechenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ergibt. Ne-

ben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sollten die Kommunen auch Überle-

gungen hinsichtlich ihrer personellen und / oder strukturellen Aufstellung in ihre 

Entscheidungen einbeziehen. Sie müssen sich – auch im Interesse ihrer Bürger – 
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die Frage stellen, ob sie personell und fachlich in der Lage sind, diese Aufgabe zu 

erfüllen, ggf. auch über eine engere Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden.  

Projekte, die die Grenzen der kommunalen Leistungsfähigkeit überschreiten, wer-

den nicht nur zu massiven finanziellen Beeinträchtigungen führen, sondern kön-

nen auch keinen dauerhaften und vor allem effizienten Beitrag zur Energiewende 

leisten. Daher ist die Errichtung entsprechender Energieerzeugungsanlagen mittels 

Kreditaufnahmen oder mittels kreditähnlicher Rechtsgeschäfte an den Regelungen 

der §§ 63 und 64 Thüringer Kommunalordnung bzw. der §§ 14 und 15 Thüringer 

Gesetz über die kommunale Doppik zu messen.  

Die Genehmigung einer Kreditfinanzierung oder der Abschluss eines kreditähnli-

chen Rechtsgeschäfts ist in der Regel dann zu versagen, wenn die Kreditverpflich-

tung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht. 

Die Voraussetzungen der Kreditgenehmigung sind unter den Nummern 3.2 und 3.3 

der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (Kre-

ditbekanntmachung) näher ausgeführt. Bei sog. rentierlichen Krediten sind Aus-

nahmen von diesen Regelungen zulässig. Es handelt sich jedoch nur dann um ei-

nen rentierlichen Kredit, wenn er der Finanzierung von Maßnahmen dient, die 

nach Fertigstellung zu Einsparungen bei Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskos-

ten von selbst genutzten Einrichtungen führen, die dauerhaft höher sind als der 

zusätzlich aufzubringende Kapitaldienst (Zins und Tilgung) aus dieser Kreditauf-

nahme (Kreditbekanntmachung, Nr. 3.5 b).  

Selbst bei gemeindlichen Haushalten, welche nicht über die notwendige Leistungs-

fähigkeit verfügen, werden diese Bestimmungen für entsprechend anwendbar er-

klärt. Die hierbei getroffenen Aussagen im Hinblick auf die Notwendigkeit eines 

Wirtschaftlichkeitsvergleiches sind Ausdruck einer wirtschaftlichen und sparsamen 

Haushaltsführung und daher als selbstverständlich anzusehen. Es wäre mit den 

Grundsätzen wirtschaftlichen Handelns nicht vereinbar, wenn eine Gemeinde der-

artige Investitionen durchführen oder vertragliche Vereinbarungen abschließen 

würde, diese im Ergebnis aber gerade zu keiner Einsparung / keinem Ertrag son-

dern zu Mehrausgaben / Verlusten führen würden. Entsprechende Vergleichsbe-

rechnungen und Sicherungsmechanismen sind zum Schutz der Gemeinde uner-
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lässlich. Die bestehenden Vorschriften und gegebenen Auslegungs- bzw. Anwen-

dungshinweise ermöglichen auch den Gemeinden derartige Investitionen über 

Kredite zu finanzieren oder ggf. entsprechende kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

zum Abschluss zu bringen, die gerade nicht eine Vollfinanzierung aus Eigenmitteln 

erbringen können.  

5. Hinsichtlich eines Engagements von Landkreisen im Bereich der Erzeugung rege-

nerativer Energien ist darauf hinzuweisen, dass die für die Gemeinden geltenden 

Regelungen zur Haushaltswirtschaft, zum Kreditwesen, zur Vermögenswirtschaft 

sowie zur wirtschaftlichen Betätigung auch für die Landkreise gelten (§ 114 Thür-

KO). Danach ist zunächst auch den Landkreisen eine unternehmerische Betätigung 

im Rahmen ihrer Aufgabenbereiche möglich. Die eigenen Aufgaben des Landkrei-

ses sind in § 87 ThürKO definiert. Als solche gelten die überörtlichen Angelegenhei-

ten, deren Bedeutung über das Kreisgebiet nicht hinausgeht. Nach § 86 Abs. 2 

Satz 1 ThürKO steht den Landkreisen die Erfüllung der auf das Kreisgebiet be-

schränkten öffentlichen Aufgaben nur zu, soweit nicht die Gemeinden zuständig 

sind oder Gesetze etwas anderes bestimmen. Die Aufgabe der Versorgung mit E-

nergie gehört gemäß § 2 Abs. 2 ThürKO zu den Aufgaben des eigenen Wirkungs-

kreises der Gemeinden; eine Zuständigkeit der Landkreise ist insoweit nicht gege-

ben.  

Jedoch besteht neben den vorstehenden Möglichkeiten der kommunalwirtschaftli-

chen Betätigung (§§ 71 ff. ThürKO) in § 66 ein zusätzliches Instrument, um den 

Gemeinden und LandkreisenGemeinden und LandkreisenGemeinden und LandkreisenGemeinden und Landkreisen einen flexiblen und wirtschaftlichen Umgang mit be-

reits bestehenden Vermögenswerten zu ermöglichen. § 66 Abs. 3 ThürKO schreibt 

vor, dass Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlichwirtschaftlichwirtschaftlichwirtschaftlich zu verwalten sind. 

Die hiermit einhergehenden Gestaltungsspielräume in Bezug auf kommunale 

Grundstücke und Immobilienbestand können durch die Gemeinden, aber auch 

durch die Landkreise für den Bereich der Erzeugung regenerativer Energien genutzt 

werden. Denkbar ist beispielsweise die Nutzung von kommunalen Brach- oder 

Dachflächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die bestehenden Regelungen den Kommu-

nen umfassende Handlungsspielräume eröffnen und diesen ermöglichen, sich sowohl 
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örtlich als auch überörtlich wirtschaftlich zu engagieren. Sie stehen einem verstärkten 

Engagement der Kommunen im Bereich der erneuerbaren Energien nicht entgegen. 

Die Formen unternehmerischer Betätigung im Rahmen der Thüringer Kommunalord-

nung bestehen nicht nur aus den §§ 71 ff  ThürKO, sondern finden sich auch in ande-

ren Regelungen – wie z. B. den Regelungen zur kommunalen Vermögenswirtschaft – 

wieder.  

Ich bitte Sie, die in Ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen Kommunen in geeigneter 

Weise über dieses Rundschreiben zu unterrichten.  

 

Im Auftrag 

 

Rita Hartmann 

Anlage: Auszug aus den Kreditbekanntmachungen  
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